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4. BILDUNG
UND FORSCHUNG

Im NWP 75 wurde die Planung für
ein in sich geschlossenes Gesamt¬
bildungssystem vorgelegt, das vom
Elementarbereich über die Schulen
und Hochschulen bis hin zur Wei¬
terbildung (Erwachsenenbildung)
reicht. Das Gesamtbildungssystem
gliedert sich in den Elementarbe¬
reich, die Primarstufe (Grundstufe),
die Sekundarstufe I (Hauptstufe), die
Sekundarstufe II (Kollegstufe) und
die Bereiche Hochschulen und Wei¬
terbildung.
In allen Bereichen und auf allen Stu¬
fen soll Integration erreicht werden:
die soziale Integration der Schüler
und Studierenden sowie die inhalt¬
liche und organisatorische Integra¬
tion der Bildungseinrichtungen. Zu
diesem Ziel führen zwei Wege: die
Erprobung neuer, integrierter Sy¬
steme und das langfristige Zusam¬
menwachsen bestehender Einrich¬
tungen in verschiedenen Formen der
Kooperation.
Beide Wege wurden im Programm¬
zeitraum beschritten. Die tatsächliche
Entwicklung im Schulwesen folgte
der Konzeption des NWP 75. Im
Hochschulbereich führte die Ent¬
wicklung zu Veränderungen der ur¬
sprünglichen Planung.
Die Reform des Schulwesens stellt
sicher, daß unser Bildungssystem
den Anforderungen der Zeit gerecht
bleibt.

4.1 Schulen
Im NWP 75 sind die Reformgrund¬
sätze für das Schulwesen festgelegt:
Chancengleichheit, Leistungsfähig¬
keit, Differenzierung, Modernisierung
und Demokratisierung. Ihre Verwirk¬
lichung erfordert eine tiefgreifende
Änderung der Struktur unserer heu¬
tigen Schulen. Auch die Organisa¬
tionsform muß sich wandeln. Bisher
sind die Schulformen getrennt nach
Grund- und Hauptschule, Realschule,
Gymnasium und Berufsschule. Sie
sollen nun in drei Schulstufen - Pri¬
marstufe, Sekundarstufe I und Se¬
kundarstufe II — zusammengefaßt
und langfristig integriert werden.
Mittelfristig soll die weitere Entwick¬
lung des Schulwesens die Möglich¬
keiten offenhalten, diese Strukturre¬
form in kooperativen und integrier¬

ten Zusammenfassungen zu verwirk¬
lichen. Ein Mittel dazu sind die vom
Landeskabinett verabschiedeten vor¬
läufigen Richtlinien zur Schulentwick-
lungsplanung 11. Sie sind vorrangig
darauf gerichtet, alle Landesteiie
bestmöglich mit Schulen auszu¬
statten. Zeitlich gestufte Pläne sollen
Prüfungs- und Entscheidungshilfen
für die Verwirklichung aller Maßnah¬
men geben, die der Weiterentwick¬
lung des Schulwesens dienen. Die
Richtlinien sollen Fehlinvestitionen
bei dem notwendigen Ausbau der
Schulen verhindern. Zugleich leiten
sie eine Entwicklung ein mit dem
Ziel, den künftigen Schulraumbedarf
durch Zuordnung und Zusammenfas¬
sung der bestehenden und der neu
zu errichtenden Schulen zu decken.
Errichtungsgenehmigungen und För¬
derungsmaßnahmen für neue Schu¬
len werden ab Januar 1975 von der
Vorlage eines Schulentwicklungs¬
plans abhängig gemacht.
Der Elementarbereich im Vorfeld der
Grundschule umfaßt die vorschuli¬
sche Erziehung vom dritten Lebens¬
jahr an. In diesem Alter ist die Lern¬
fähigkeit der Kinder besonders aus¬
geprägt. Milieusperren bei Kindern
aus den gesellschaftlichen Grund¬
schichten sollen überwunden und
fördernde Impulse vermittelt werden,
im Bereich des Kultusministers wird
im Schulversuch Vorklasse bis 1975
erprobt, ob alle Kinder, die das 5.
Lebensjahr vollendet haben, in den
Vorklassen der Grundschule von So¬
zialpädagogen und Lehrern auf das
schulische Lernen vorbereitet wer¬
den sollen. Alle 50 geplanten Vor¬
klassen mit jeweils 25 Kindern sind
bereits eingerichtet und arbeiten
nach dem aufgestellten Bildungs¬
plan. Im Bereich des Ministers für Ar¬
beit, Gesundheit und Soziales läuft
im gleichen Zeitraum ein entspre¬
chender Versuch mit 50 Modellkin¬
dergärten, in denen jeweils 25 Kin¬
der betreut werden. 1975 kann so¬
mit auf eine fünfjährige Erfahrung
zurückgegriffen werden, wenn Lan¬
desregierung und Landtag die Ent¬
scheidung zu treffen haben, ob die
Einrichtungen für Fünfjährige organi¬
satorisch mit dem Elementarbereich
oder der Primarstufe zu verknüpfen
sind.
Das NWP 75 sieht bis 1975 den Aus¬
bau eines Netzes von Schulkinder¬
gärten vor. In ihnen sollen alle nicht

schulreifen Kinder, die einer beson¬
deren Betreuung bedürfen — etwa
5 bis 8% eines Einschulungsjahr¬
gangs -, die Schulreife erreichen
können. Von den geplanten 800
Schulkindergärten sind bisher 718
eingerichtet. In ihnen werden 16 792
Kinder betreut. Das im NWP 75 vor¬
gesehene Netz von Schulkindergär¬
ten ist damit — bei gewissen Ein¬
schränkungen für dünn besiedelte
Räume — bereits jetzt geschaffen.
Damit sind die Voraussetzungen für
mehr Chancengleichheit auch für
Kinder aus sozialen Grundschichten
erheblich verbessert worden.
In der Primarstufe (Grundstufe) ist
die Integration aller Schüler erreicht,
weil die Grundschule bereits gesamt¬
schulartigen Charakter hat. Die in¬
haltliche Modernisierung des Grund¬
schulunterrichts wurde programmge¬
mäß durchgeführt. Vom Schuljahr
1973/74 an werden alle ersten Klas¬
sen nach den — in 600 Schulen er¬
probten - neuen Lehrplänen arbei¬
ten. Um die räumlichen Vorausset¬
zungen für die Reform der Grund¬
schule zu schaffen, wurde das Mu¬
sterraumprogramm für Grundschulen
geändert und ergänzt. Die wesent¬
liche Neuerung besteht in der Aus¬
weisung von Mehrzweckräumen für
den Fach- und Förderunterricht. Für
die Grundschulen wurde außerdem
ein Ausstattungsplan erarbeitet, der
stufenweise mit der Reform verwirk¬
licht wird.
In der Sekundarstufe I (Hauptstufe)
- sie umfaßt die 5. bis 10. Klasse
aller weiterführenden Schulen (Haupt¬
schule, Realschule, Gymnasium) -
hat das NWP 75 dem Ausbau der
Hauptschule Priorität eingeräumt.
Allerdings wird erst dann ein An¬
schluß an die Fachoberschulen und
die Gymnasien erreicht sein, wenn
die Hauptschule die 10. Klasse mit
umfaßt. Das Programm sieht vor, bis
1975 etwa 20% der Schüler eines
Hauptschuljahrgangs die Möglichkeit
zum Besuch der 10. Klasse zu geben.
Bereits jetzt ist dieses Ziel zu drei
Vierteln erreicht: in gegenwärtig 649
Klassen haben 15% der Schüler
eines Hauptschuljahrgangs Gelegen¬
heit, eine 10. Klasse der Hauptschule
oder der anschließenden Fachober¬
schule (Vorklasse) zu besuchen
(vergl. auch Berufsgrundschuljahr).
Die Landesregierung hat auch die
Reformen in der Realschule voran-
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Bildungswege in Nordrhein-Westfalen

Gesamthochschulbereich
(Fachhochschule, Hochschule)

Staatl. Abschlußprüfung

Fachschule Hochschulreife o.
Fachhochschulreife

t Fortbildung
an Tages- und
Abendschulen*

Berufsabschluß

Berufsschule und
betriebliche Ausbildung

Berufsgrundschuljahr
1 Jahr (z. Z. im Schulversuch)

Hochschulreife o.
Fachhochschulreife

Höhere
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Fachschule
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Hauptschule
5-6 Jahre

Realschule
6 Janre

Gymnasium Kl. 5-10
6 Jahre
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Grundschule
4 Jahre

Vorklasse
1 Jahr (z. Z. im Schulversuch)

Schuikindergarten
1 Jahr

ohne Sonderschulen *FOS in Teilzeitform, Abendgymnasium, Kolleg

Der Hochschulbereich
Der Hochschulbereich umfaßt
die Universitäten, Technischen
Hochschulen, Pädagogischen
Hochschulen, Musikhoch¬
schulen, Sporthochschulen,
Fachhochschulen und die
Gesamthochschulen.

Der Sekundarberelch II
(Kollegstufe)

Der Sekundarbereich II

umfaßt die Klassen 11-13
O des Gymnasiums
O der Fachoberschule
O der berufsbildenden

Schule
Besondere Einrichtungen der
Fortbildung an Abend- oder
Tagesschulen sind:
O Abendgymnasien
O Institute zur Erlangung

der Hochschulreife.

Der Sekundarbereich I Hl
(Hauptstufe)

Der Sekundarbereich I um¬
faßt die Klassen 5-10
O des Gymnasiums
O der Realschule und
O der Hauptschule
sowie weitere Formen der
10. Klasse.

Der Prlmarbereich
(Grundstufe)

Der Primarbereich umfaßt

die Grundschule (Klassen
1-4), die einjährige Vorklasse
und den einjährigen Schul¬
kindergarten.
In die Schulkindergärten wer¬
den schulpflichtige Kinder
aufgenommen, die die Schul¬
reife noch nicht erreicht ha¬
ben und deshalb zurück¬
gestellt wurden.
Vorklassen bereiten Fünf¬
jährige auf den Unterricht in
der Grundschule vor.



Organisation der Hauptstufe des Schulwesens
Traditionelle Gliederungen der Hauptstufe
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getrieben. In den oberen Klassen
wurde eine Differenzierung des Un¬
terrichts eingeführt, die die Neigun¬
gen der Schüler weitgehend berück¬
sichtigt.
Die Schulen der Sekundarstufe I sol¬
len auf lange Sicht integriert wer¬
den, um jeden Schüler entsprechend
seinen Neigungen und Fähigkeiten
optimal fördern zu können und ihm
die Chance für eine weiterführende
Bildung offenzuhalten.
Als Modellversuche für diese Zusam¬
menfassung sieht das NWP 75 bis zu
30 Gesamtschulen vor. Davon sind
bisher 16 mit insgesamt rd. 16 500
Schülern errichtet. Die restlichen 14
Versuche befinden sich noch im Sta¬
dium der Planung. Sie werden nach
den bisherigen Erfahrungen und Er¬
gebnissen eingerichtet. Es ist nicht
abzusehen, ob bis zum Ende des
Programmzeitraums alle geplanten
Gesamtschulversuche zu verwirkli¬
chen sind. Im Vordergrund stehen
die sorgfältige Planung, Durchfüh¬
rung und wissenschaftliche Beglei¬
tung des Schulversuchs.
Die Einrichtung kooperativer Schu¬
len, die zu integrierten Gesamtschu¬
len fortentwickelt werden können,
wird planerisch vorbereitet. Damit
hat die Landesregierung neben dem
Gesamtschulversuch einen weiteren
Schritt auf dem Wege zur Integra¬
tion der Schulformen in der Sekun¬
darstufe I eingeleitet.
Die vom Schuljahr 1973/74 an gel¬
tenden Stundentafeln für Gymna¬
sien, Realschulen und Hauptschulen
legen annähernd gleiche Unter¬
richtszeiten für die Lernbereiche und
Fächer der einzelnen Schulformen
fest. Im Zusammenhang mit der Ent-
typisierung des Gymnasiums er¬
leichtern sie den Wechsel der Schü¬
ler zwischen den Gymnasien und die
Übergänge zwischen den Schulfor¬
men. Für eine geplante — von der
Schulform unabhängige - Orientie-
irungsstufe der Klassen 5 und 6
liegen Richtlinien und Lehrpiäne 12
vor.
Die Landesregierung hat die neuen
Richtlinien und Lehrpläne für die
Sonderschule für Lernbehinderte
und die Sonderschule für geistig Be¬
hinderte 13, wie im Programm vorge¬
sehen, vorgelegt. Noch in diesem
Jahr wird das verbesserte Verfahren
zur Ermittlung der Sonderschulbe¬
dürftigkeit eingeführt. Bereits 12,5 %

aller Sonderschulen sind Ganztags¬
schulen; vor allem bei den Schu¬
len für Körperbehinderte und gei¬
stig Behinderte ist die Ganztags¬
schule die Regel.
Von den im Programm vorgesehe¬
nen übrigen 100 Ganztagsschulen
der Sekundarstufe I haben bereits
67 die endgültige oder vorläufige
Genehmigung zur Einrichtung er¬
halten (18 Gymnasien, 13 Realschu¬
len, 16 Hauptschulen und 20 Grund¬
schulen).
Die Landesregierung strebt eine um¬
fassende Verwaltungsreform im
staatlichen und kommunalen Be¬
reich an. Dazu gehört auch die
Überführung der staatlichen Schulen
in die Trägerschaft der Gemeinden.
Die Landesregierung hat dem Land¬
tag einen Gesetzentwurf 14 vorgelegt,
mit dem die Schulträgerschaft ein¬
heitlich geregelt wird. Nachdem auch
die kommunalen höheren Fachschu¬
len in die Fachhochschulen überführt
worden sind, liegt die Trägerschaft
für die Hochschulen insgesamt beim
Land.
Auch der Schulbau muß der zukünf¬
tigen strukturellen Entwicklung des
Schulwesens folgen. Mit den „Vor¬
läufigen Richtlinien für die Errich¬
tung von Schulzentren und für die
Aufstellung des Raumprogrammes" 15
ist gewährleistet, daß Schulanlagen
künftig nur noch dann mit staatli¬
cher Förderung gebaut werden, wenn
wenigstens die Möglichkeit besteht,
sie zu einer Gesamtanlage für eine
oder mehrere Schulstufen auszubau¬
en. Mit den Richtlinien über die
Schulentwicklungsplanung" hat die
Landesregierung Anfang dieses Jah¬
res das Planungsinstrumentarium für
die Schulstufenplanungen der Ge¬
meinden verbessert.
In der Sekundarstufe II wurde die
von der Konferenz der Kultusmini¬
ster empfohlene Reform der Gymna¬
sialoberstufe nach einer Versuchs¬
phase durch Erlaß des Kultusmini¬
sters 16 für alle Gymnasien des Lan¬
des eingeführt. Spätestens mit dem
Schuljahr 1974/75 müssen alle Klas¬
sen 11 der Gymnasien so struktu¬
riert sein, daß sie die Aufgaben einer
Eingangsstufe für die neu gestaltete
Oberstufe erfüllen können. Die Re¬
form der Oberstufe

O enttypisiert das Gymnasium ab
Klasse 11,

O führt zur Gleichgewichtigkeit al¬
ler Gymnasialfächer,

O führt ein Kurssystem von Grund-
und Leistungskursen ein und löst
damit die Klassenverbände ab,

O bringt eine Leistungsbeurteilung
durch ein Punktsystem.

Die Schüler werden dadurch besser
auf Beruf und Studium vorbereitet.
Außerdem wurde in der Sekundar¬
stufe II die Fachoberschule einge¬
richtet. Sie vermittelt Haupt-, Real-
und Gymnasialschülern mit Fach¬
oberschulreife in zwei Jahren die
Fachhochschulreife und verwirklicht
damit Chancengleichheit in der schu¬
lischen Praxis. Die Fachoberschule
hat schon jetzt mit fast 29 000 Schü¬
lern in den Klassen 11 und 12 den
geplanten Ausbaustand für 1975 —
25 000 Schüler - übertroffen.
Langfristig sollen alle Klassenstufen
und Schulformen der Sekundarstufe
II — der gymnasialen Oberstufe und
der beruflichen Schulen — in der
Kollegschule stufenweise zusam¬
mengeführt werden. Die Einrichtung
der Kollegschule dient dem Ziel, die
Trennung zwischen allgemeiner
und beruflicher Bildung in den bis¬
herigen Schulformen aufzuheben.
Diese Trennung wird den Anforde¬
rungen einer modernen Industriege¬
sellschaft nicht mehr gerecht. Von
den 30 im Programmzeitraum ge¬
planten Schulversuchen „Kolleg¬
schule" befinden sich fünf Projekte
im genehmigungspflichtigen Pla¬
nungsverfahren. Diese Versuche sind
durch die Erarbeitung eines detail¬
lierten pädagogischen Rahmens und
durch eine ausführliche Planungs¬
konzeption gründlich vorbereitet
worden 17. Sie stellen den Kern der
Bemühungen um eine Reform der
Sekundarstufe II dar.
Die Reform der beruflichen Bildung
hat seit der Verabschiedung des
NWP 75 noch an Bedeutung und po¬
litischem Gewicht gewonnen. Die
Landesregierung hat in der Antwort
auf die Große Anfrage 9 zur Situa¬
tion, Weiterentwicklung und Reform
der beruflichen Bildung 28 ihre lang¬
fristigen Ziele dargestellt. Sie be¬
trachtet die berufliche Bildung im dua¬
len System als öffentliche Aufgabe
und will langfristig die Gleichwertig¬
keit von beruflicher und allgemeiner
Bildung dadurch herstellen, daß sie
die schulisch-beruflichen und gym-
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Organisation der Kollegstufe des Schulwesens

Traditionelle Gliederungen der Oberstufen
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nasialen Bildungsgänge in der Kol¬
legschule zusammenfaßt. Die Ant¬
wort enthält weiterhin einen mittelfri¬
stigen Maßnahmekatalog, der über
die Konkretisierung im NWP 75 hin¬
ausgeht.
Vorgesehen sind aufeinander abge¬
stimmte Reformmaßnahmen in Schu¬
le und Betrieb mit dem Ziel, diese
Bereiche enger miteinander zu ver¬
zahnen. Ein wesentlicher Stellenwert
kommt dabei der Neubestimmung
des Verhältnisses von Theorie und
Praxis zu. Bei den der Schule zu¬
geordneten Maßnahmen stehen die
Einführung des Blockunterrichts und
die Einrichtung von Modellwerkstät¬
ten im Vordergrund. Der Blockunter¬
richt wird schon jetzt an 79 Schulen
erprobt. Einen weiteren Schwer¬
punkt der Reform bildet die Erwei¬
terung des Angebots an überbe¬
trieblichen Lehrwerkstätten.
Im Anschluß an die Hauptschule soll
das Berufsgrundschuljahr eine brei¬

te berufliche Grundbildung vermit¬
teln. Von den im Programm vorge¬
sehenen rd. 880 Klassen für etwa
10% der in Betracht kommenden
Schüler sind bisher 115 eingerichtet.
Die Einrichtung weiterer Berufs¬
grundschulklassen verzögert sich,
weil die Landesregierung es für vor¬
dringlicher hält, den Unterricht in der
Teilzeit-Berufsschule auf die vorge¬
sehene Wochenstundenzahl zu erhö¬
hen.
Die Berufsbildung im dualen System
kann angesichts der verfassungsmä¬
ßigen Aufgabenverteilung zwischen
Bund und Ländern nur in enger Zu¬
sammenarbeit mit der Bundesregie¬
rung grundlegend neu geordnet wer¬
den. Auch die Bundesregierung hat
in der Regierungserklärung die Re¬
form der Berufsausbildung zu einem
Schwerpunkt ihrer Politik erklärt. Die
Landesregierung hat zu der Novel¬
lierung des Berufsbildungsgesetzes
aus dem Jahre 1969 in der Antwort

auf die Große Anfrage 9 zur Situa¬
tion, Weiterentwicklung und Reform
der beruflichen Bildung 28 konkre¬
te Vorstellungen entwickelt, die sie
- falls notwendig - durch eine Ge¬
setzesinitiative im Bundesrat weiter
verfolgen wird.
Im gesamten Schulsystem soll die
Beratung der Schüler (Bildungsbe¬
ratung) verbessert werden. 24 Stel¬
len für Schullaufbahnberater smd be¬
reits eingerichtet worden.
In Zusammenhang mit den Reformen
im gesamten Bildungswesen stehen
auch die Maßnahmen zur Entlastung
von Ausbildungskosten. Sie umfas¬
sen Schulgeldfreiheit, Lernmittelfrei¬
heit, Bereitstellung von Schulbussen
und Erstattung von Schülerfahrtko¬
sten sowie individuelle Ausbildungs¬
förderung.
In der ersten Hälfte der 7. Legisla¬
turperiode galt das Lernmittelfrei¬
heitsgesetz in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 20. 4. 1970 18.
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Lehrer an allgemeinbildenden Schulen
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Der einzelne Schüler erhielt Gut¬
scheine für seine Bücher.
Das System der Lernmittelfreiheit
soll jetzt flexibler gestaltet werden.
Neben der Übereignung wird bei da¬
für geeigneten Büchern auch die
Ausleihe zugelassen. Der Begriff des
„Lernmittels" wird erweitert und die
Sammelbestellung erlaubt.
Das neue Lernmittelfreiheitsgesetz 1'
soll am 1.1.1974 in Kraft treten.
Neue Techniken der Wissensvermitt¬
lung sind an den Schulen des Lan¬
des bereits Teil der täglichen Un¬
terrichtsgestaltung. Bereits 140 000
Schüler nehmen an 1400 Schulen am
Großversuch mit dem Einsatz von
Lernprogrammen und Sprachanlagen
teil. In geringerem Umfang wird ab
1972 an Tischcomputern elektroni¬

sche Datenverarbeitung als Unter¬
richtsgegenstand gelehrt. Eine große
Zahl von Fernsehgeräten und Auf¬
zeichnungsgeräten wurde ange¬
schafft. Für rd. 90 000 Schüler steht
Material für Fernsehprogramme im
Medienverbund zur Verfügung. Für
die pädagogisch-didaktische For¬
schung hat die Landesregierung in
Paderborn das Forschungs- und Ent¬
wicklungszentrum für objektivierte
Lehr- und Lernverfahren GmbH er¬
richtet; dessen Institute für Bil¬
dungsinformatik, kybernetische Päd¬
agogik und Unterrichtswissenschaf¬
ten hatten bereits 1972 die Arbeit
aufgenommen. Der Bundesminister
für Bildung und Wissenschaft hat
dem Forschungszentrum die Träger¬
schaft des Projektes für Datenver¬

arbeitung
tragen.

im Bildungswesen über-

4.2 Lehrer
Die Struktur unseres Schulwesens
kann nur bei gleichzeitiger Umstel¬
lung der Lehrerbildung neu geord¬
net werden. Diese darf nicht länger
an den Lehrämtern der einzelnen
Schulformen ausgerichtet sein, son¬
dern muß sich an den Schulstufen
orientieren. Ein Gesetzentwurf, der
die rechtlichen, organisatorischen
und inhaltlichen Voraussetzungen für
das Konzept des „Stufenlehrers" re¬
gelt, wird voraussichtlich im laufen¬
den Jahr dem Landtag zur Entschei¬
dung vorgelegt.
Der Lehrerbedarf ist weiter gestie¬
gen. Die Zahl der Schüler in den
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Der starke Anstieg an hauptamtlichen Leh¬
rern aller Schularten im Jahr 1972 beruht auf
einer Veränderung der Berechnungsgrundlage:

Während vor 1972 im wesentlichen nur die
vollzeitbeschäftigten Lehrer berücksichtigt wur¬
den, sind ab 1972 auch die Lehrer einbezogen,

die 50 v.H. und mehr der
Stundenzahl unterrichten.

normalen Pflicht-

Grundschulen und in den weiterfüh¬
renden Schulen hat sich erhöht. Die
Werte der Schüler-Lehrer-Relationen
wurden gesenkt und strukturelle Ver¬
besserungen in den Schulen, wie z.B.
Maßnahmen zur Differenzierung des
Unterrichts, eingeführt. Auch die
Schulversuche haben eine - wenn
auch nur geringfügige — Erhöhung
des Lehrerbedarfs zur Folge.
Trotzdem ist es der Landesregierung
gelungen, die Klassengrößen in ge¬
wissem Umfang zu senken. Bisher
bildeten Klassen die Berechnungs¬
grundlage für den Lehrerbedarf. Des¬
halb konnte in attraktiven Gebie¬
ten, die ohnehin verhältnismäßig gut
mit Lehrern versorgt waren, ein grö¬

ßerer Lehrerbedarf nachgewiesen
werden, weil bei der Bildung klei¬
nerer Klassen zu großzügig verfah¬
ren wurde. Dadurch wurden diejeni¬
gen Gebiete, die besonders schlecht
mit Lehrern versorgt waren, noch
weiter benachteiligt. Die unterschied¬
liche Versorgung wird jetzt vermie¬
den, weil der Lehrerbedarf nach der
Verhältniszahl von Schülern je Leh¬
rer an den einzelnen Schulen (Schü¬
ler-Lehrer-Relation) berechnet wird.
Die Zahl der Schüler aber ist — an¬
ders als die Zahl der Klassen —
durch organisatorische Maßnahmen
— wie zu großzügige Klassenbildun¬
gen — nicht zu beeinflussen. Gleich¬
zeitig wurde ein neues Verfahren für

die Zuweisung von Junglehrern ein¬
geführt.
In den nächsten Jahren wird eine
weitere Entspannung des Lehrer¬
mangels erreicht werden. Während
die Zahl der Hochschulabsolventen
für den Lehrerberuf steigt, sinkt
gleichzeitig die Schülerzahl in der
Grundschule durch die Einschulung
der geburtenschwachen Jahrgänge.
In der Sekundarstufe II wird sich die¬
se Entwicklung langsamervollziehen.
Die Landesregierung wird bis dahin
— .insbesondere durch Sonderaus¬
bildungsprogramme für Berufs- und
Sonderschullehrer — alle Möglich¬
keiten wahrnehmen, um diese Eng¬
pässe abzubauen.

25



4.1 bis 4.3 Zusammenfassung der
wichtigsten Programmaßnahmen im
Schulbereich
"I.Die vorgesehenen Maßnahmen in

der Primarstufe (Grundstufe) wur¬
den durch die Reform der Grund¬
schule, die Änderung der Schüler-
Lehrer-Relation, die Einrichtung
des Vorklassenversuchs und den
Ausbau der Schulkindergärten ver¬
wirklicht.

2. Der Ausbau der Sekundarstufe I
(Hauptstufe) ist durch die struk¬
turellen Verbesserungen insbeson¬
dere bei der Hauptschule, durch
die Angleichung der Stundentafeln
und der Richtlinien und Lehrpläne
sowie durch die Verbesserung der
Schulbauprogramme relativ weit
vorangeschritten. Die angestrebte
Senkung der Klassenfrequenzen
konnte wegen des noch bestehen¬
den Lehrermangels nur in begrenz¬
tem Umfang erreicht werden.

3. Der Gesamtschulversuch begann
1969. Sein weiterer Ausbau erfolgt
schrittweise.

4. Die Kollegschulversuche sind an¬
gelaufen.

5. Bei der Reform der beruflichen
Bildung wird die engere Verzah¬
nung der Maßnahmen im schuli¬
schen und betrieblichen Bereich
im Vordergrund stehen. Sie setzt
schwerpunktartig bei der bisher
didaktisch und schulorganisato¬
risch isolierten Berufsschule an.
Vom Schuljahr 1975/76 an soll der
Blockunterricht generell eingeführt
werden.
Der im Mai 1973 fertiggestellte Be¬
richt der „Kommission zur Neuord¬
nung des beruflichen Schulwe¬
sens" enthält eine konkrete Leit¬
linie für die kurz- und mittelfristi¬
gen Reformen, die in Einklang mit
den langfristigen Zielen der Kol¬
legschule stehen.

Landesmittel
Die Höhe der Gesamtaufwendungen
des Landes für das Schulwesen sind
durch folgende Zahlen nach dem
Stand der Finanzplanung 1973 ver¬
deutlicht:
Personalkosten für Lehrer
im Programmzeitraum 23 020 Mio. DM
Landeszuschüsse zum Schulbau
im Programmzeitraum 3 981 Mio. DM

4.5 Hochschulreform
Das NWP 75 nennt als Voraussetzun¬
gen für eine umfassende Hochschul¬
reform den Ausbau der Hochschulen
und die Strukturreform. Die struktu¬
relle Hochschulreform soll das Stu¬
dium sinnvoll an gegenwärtigen
und zukünftigen Berufsanforderungen
ausrichten, die Studiengänge dem
Stand der wissenschaftlichen Ent¬
wicklung angleichen und die Studien¬
zeiten verkürzen. Zugleich soll sie
die frühere Hochschulstruktur zu Ge¬
samthochschulen entwickeln.
Die für die Ausbauplanung der Hoch¬
schulen angenommene Studenten¬
zahl ist knapp ein Jahr nach Pro¬
grammbeginn in der Antwort auf die
Große Anfrage 3 zur Hochschulpla¬
nung 20 für 1975 um 27 000 erhöht
worden. Angesichts der gegenwärti¬
gen Entwicklung stehen diese Zah¬
len vor einer erneuten Korrektur.
Die Probleme des Hochschulzugan¬
ges, insbesondere die Neubestim¬
mung der Studienberechtigung, kön¬
nen nur bundesweit gelöst werden.
Entsprechend dem Urteil des Bun¬
desverfassungsgerichts zum Nume¬
rus clausus haben die Länder in
einem Staatsvertrag 21 beschlossen,
die Studienplätze nach einheitlichen
Kriterien zu vergeben. Dieser Ver¬
trag ermöglicht zwar eine bessere
Ausnutzung der vorhandenen Kapa¬
zitäten und gewährleistet unter den
gegenwärtigen Bedingungen eine
größere Gerechtigkeit bei der Ver¬
teilung der vorhandenen Studien¬
plätze. Er kann jedoch nur als eine
Übergangsregelung angesehen wer¬
den. Die Bewältigung des Numerus
clausus steht in engem Zusammen¬
hang mit der Neubestimmung der
Studienberechtigung und der Durch¬
setzung der Studienreform. Diese
Reform soll unter anderem das An¬
gebot an Abschlüssen erhöhen, mit
denen sich die Absolventen frühzei¬
tig für einen Beruf qualifizieren kön¬
nen. Der Anteil der Kurzstudiengänge
würde damit steigen. Zugleich müs¬
sen die Studienzeiten und die Ver¬
weildauer im Hochschulbereich ge¬
nerell verkürzt werden.
Diese Maßnahmen müssen in ihren
wesentlichen Teilen mit den ande¬
ren Bundesländern abgestimmt wer¬
den.
Die Planungen auf Landesebene zur
Reform der Studiengänge sind in der
Vorphase durch die im Zwischenbe¬

richt des Beirats für die Studienre¬
form zusammengefaßten Empfehlun¬
gen gefördert worden. An den fünf
neuen Gesamthochschulen haben
die Gründungssenate im Juni 1973
für acht Fächer neue Studien- und
Prüfungsordnungen verabschiedet.
Damit können ab Wintersemester
1973/74 2300 Studenten ihr Stu¬
dium in neuen integrierten Studien¬
gängen aufnehmen. Zur Förderung
der hochschulübergreifenden Stu¬
dienreform wird der Minister für Wis¬
senschaft und Forschung ab Som¬
mersemester 1973 die Hochschulen
auffordern, Besetzungsvorschläge zur
Bildung von Studienreformkommis-
sionen vorzulegen. Auf der Grund¬
lage der §§ 2 bis 4 des Gesamthoch¬
schulentwicklungsgesetzes 24 sollen
sie folgende Bereiche umfassen:
1. Mathematik
2. Naturwissenschaften
3. Wirtschafts- und Sozialwissenschaf¬

ten
4. Ingenieurwissenschaften
5. Sprach- und Literaturwissenschaf¬

ten.
Studienreformkommissionen waren
auf Landesebene bisher noch nicht
gebildet worden, weil Aussicht auf
eine baldige bundeseinheitliche Re¬
gelung durch das Hochschulrahmen¬
gesetz des Bundes 22 bestand. Ein
Vorgriff des Landes sollte die not¬
wendige Einheitlichkeit des Hoch¬
schulwesens in der Bundesrepublik
nicht gefährden. Der Minister für Wis¬
senschaft und Forschung hat in der
Kultusministerkonferenz die Bemü¬
hungen um ein einheitliches Vorge¬
hen der Länder bei der Reform von
Studium und Prüfungen nochmals
nachdrücklich unterstützt, um die
Einheitlichkeit und Freizügigkeit im
Hochschulbereich zu wahren.
Als Grundlage für die hochschulin¬
terne Studienreform werden an der
Gesamthochschule Essen und in den
Gesamthochschulbereichen Aachen,
Bielefeld, Dortmund, Köln und Mün¬
ster hochschuldidaktische Zentren
eingerichtet.
Die Vorbereitungen für zentrale Ein¬
richtungen, die das Fernstudium Im
Medienverbund ermöglichen, sind
noch nicht abgeschlossen. Diese
Maßnahmen sollen die Hochschulen
entlasten. Die Ministerpräsidenten¬
konferenz hat die Entwürfe eines
Staatsvertrages und eines Verwal¬
tungsabkommens beraten. Diese Ent-
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würfe werden gegenwärtig mit den
Hochschulen und mit dem Bund ab¬
gestimmt.
Bis Anfang 1974 wird ein Modellver¬
such zur Studienberatung eingelei¬
tet. Er soll die Grundlage für die Er¬
richtung zentraler Studienberatungs¬
stellen in allen Gesamthochschulbe¬
reichen bilden.
Der Bundesrat hat einen Gesetzent¬
wurf zur Neuordnung des Beamten-
und Besoldungsrechts im Hochschul¬
bereich 23 beim Bundestag einge¬
bracht. Er beruht auf einem entspre¬
chenden Gesetzentwurf, den Nord¬
rhein-Westfalen im Auftrag aller Län¬
der dem Bundesrat vorgelegt hat. Er
enthält die notwendigen rahmen¬
rechtlichen Bestimmungen zur Neu¬
ordnung der Lehrkörperstruktur in
den Hochschulen.

4.5 Hochschulreform
Wichtigste Maßnahmen:
1. Einsetzung von Studienreform-

kommissionen;
2. Errichtung von Hochschuldidakti¬

schen Zentren.
Landesmittel
zu 1. NWP 75
Programmergebnis
nach dem Stand der
Finanzplanung 1973
zu 2. NWP 75
Programmergebnis
nach dem Stand der
Finanzplanung 1973

1,8 Mio. DM

2,3 Mio. DM
50,0 Mio. DM

43,8 Mio. DM

4.6 Hochschulausbau
Während das NWP 75 noch von
167 000 Studenten im Jahre 1975 und
219 000 Studenten im Jahre 1980 aus¬
ging, ergab die in der Antwort auf
die Große Anfrage 3 zur Hochschul¬
planung 20 vorgelegte Prognose als
untere Grenze für 1975 bereits
194000 und für 1980 232000 Studen¬
ten. Mit einer Überschreitung dieser
Zahlen ist zu rechnen, da im Win¬
tersemester 1972/73 bereits 186 915
Studenten an den Hochschulen des
Landes (einschließlich der nicht¬
staatlichen Hochschulen) studierten.

Bei der Aufstellung des NWP 75 war
diese Entwicklung nicht vorherseh¬
bar. Die Zahl der Studierenden im
Fachhochschulbereich ist unverhält¬
nismäßig gestiegen, weil bei der Er¬
richtung der Fachhochschulen durch
Übergangsregelungen den Anfängern
mit der alten Fachschulreife die Stu¬
dienberechtigung zuerkannt wurde.
Die Verweildauer ist länger gewor¬
den. Außerdem studieren viele nach
ersten Abschlüssen weiter oder neh¬
men ein Zweitstudium auf. Schließ¬
lich nimmt die Zahl der Abiturienten
rasch zu, während der Anteil der
Abiturienten aus Nordrhein-Westfa¬
len, die in anderen Bundesländern
studieren, abnimmt.
Die Landesregierung hat — unter teil¬
weiser Änderung des NWP 75 —
durch das Gesamthochschulentwick¬
lungsgesetz 24 fünf neue Hochschu¬
len als integrierte Gesamthochschu¬
len in Duisburg, Essen, Paderborn,
Siegen und Wuppertal errichtet und
die am Ort befindlichen Hoch¬
schuleinrichtungen einbezogen. Die
Standortwahl berücksichtigt die re¬
gionale Nachfrage nach Studienplät¬
zen und schafft damit mehr räum¬
liche Chancengleichheit für die Auf¬
nahme eines Studiums. Sie wirkt
auch der im NWP 75 noch hinge¬
nommenen Tendenz entgegen, die
Studienplätze an den traditionellen
Hochschulzentren zu konzentrieren.
Die Landesregierung hat mit dieser
Maßnahme zur Erweiterung der
Hochschulkapazität zugleich die Ent¬
scheidung für eine Strukturreform
der Hochschulen getroffen, die in die¬
sem Umfang im NWP 75 noch nicht
vorgesehen war und bisher von kei¬
nem anderen Bundesland mit voll¬
zogen worden ist. Bei den im NWP
75 geplanten Universitätsgründun¬
gen war ursprünglich ein zeitlich ab¬
gestufter Prozeß in der Entwicklung
von der kooperativen zur integrier¬
ten Gesamthochschule vorgesehen.
Für die fünf neuen Gesamthoch¬
schulen wurde dieser gestufte Ent¬
wicklungsprozeß durch die Schaf¬
fung von inhaltlichen und baulich-
organisatorischen Voraussetzungen
für die Integration der verschiede¬
nen Hochschuleinrichtungen — Fach¬
hochschule, Pädagogische Hoch¬
schule, Universität — zeitlich ge¬
strafft. Insgesamt sollen an diesen
neuen Gesamthochschulen bis 1974
34 600 Studenten studieren können.

Eine überproportionale Steigerung
der Studienmöglichkeiten ist für den
natur- und ingenieurwissenschaftli¬
chen Bereich vorgesehen.
Durch das Gesamthochschulentwick¬
lungsgesetz 24 wurden zugleich die
bestehenden Hochschuleinrichtungen
an den bisherigen Universitätsstand¬
orten Aachen, Bielefeld, Bochum,
Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Köln
und Münster zum 1. 8. 1972 zu
Gesamthochschulbereichen zusam¬
mengefaßt. Damit wird die spätere
Integration zu weiteren Gesamt¬
hochschulen vorbereitet.
Durch das Fachhochschulerrichtungs-
gesetz 2S sind zum 1. 8. 1971 15 (statt
der vorgesehenen 13) Fachhochschu¬
len - in Aachen, Bielefeld, Bochum,
Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Es¬
sen, Hagen, Köln, Krefeld, Lemgo,
Münster, Paderborn, Siegen und
Wuppertal — programmgemäß ge¬
gründet worden. Sie haben zum Win¬
tersemester 1971/72 ihre Arbeit auf¬
genommen, aber bereits mit mehr
Studenten, als es das NWP 75 für das
Jahr 1975 vorsah. Trotzdem konnte
allen Studienplatzanforderungen ent¬
sprochen werden, ausgenommen in
den Fachbereichen Sozialwesen und
in der Fachrichtung Wirtschaft.
Die Fachhochschulen in Duisburg,
Essen, Paderborn, Siegen und Wup¬
pertal sind in die dortigen Gesamt¬
hochschulen eingegliedert worden.
Das Land unternimmt außerordent¬
liche finanzielle Anstrengungen beim
Hochschulbau und rationalisiert die
Baumaßnahmen durch Verwendung
industriell gefertigter und typisierter
Bauelemente. Mit rd. 454 000 qm
Hauptnutzfläche, die seit Programm¬
beginn für Lehre und Forschung fer¬
tiggestellt wurden, sind für rd. 41 600
Studenten die baulichen Vorausset¬
zungen zur Aufnahme eines Studiums
geschaffen worden. Bis 1975 wer¬
den voraussichtlich weitere 529 800
qm Hauptnutzfläche für weitere
46 800 Studienplätze hinzukommen.
Darüber hinaus wurden die Studien¬
bedingungen durch umfangreiche
Instandsetzungen vorhandener Ein¬
richtungen und durch Infrastruktur¬
maßnahmen (Mensen, Bibliotheken,
Verkehrs- und Versorgungseinrich¬
tungen) verbessert.
Die gesamten Investitionen für den
Hochschulbau, die das NWP 75 für
den Programmzeitraum auf jährlich
584 Mio. DM im Durchschnitt bezif-
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ferte, werden sich erhöhen. Nach
den Anmeldungen des Landes zum
3. Rahmenplan gemäß dem Hoch¬
schulbauförderungsgesetz ergibt sich
für die Jahre 1973 bis 1977 ein Jah¬
resbedarf von durchschnittlich 1,23
Mrd. DM. Mit diesem wesentlich er¬
höhten Aufwand wird den steigen¬
den Studentenzahlen Rechnung ge¬
tragen.

Nach dem NWP 75 sollen im Pro¬
grammzeitraum 28 000 Studenten¬
wohnheimplätze geschaffen werden.
Davon werden 18 000 durch freie
Träger, insbesondere die Studenten¬
werke, errichtet und auf konventio¬
nelle Weise gefördert. Weitere 10 000
baut die Hochschulbau- und Finan¬
zierungsgesellschaft — HFG — auf
Grund eines Sonderprogrammes.

Von den in konventioneller Weise
durch freie Träger zu fördernden
18 000 Plätzen

a) wurden fertiggestellt bis zum
31.12.1972 2 022 Plätze

b) befanden sich im Bau am
31.12.1972 3 796 Plätze

c) befinden sich in der Planung
12 182 Plätze.
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Von den im Rahmen des Sonderpro¬
gramms durch die HFG zu fördern¬
den 10 000 Plätzen
a) wurden fertiggestellt bis zum

31.12.1972 1 042 Plätze
b) befanden sich im Bau am

31.12.1972 4 065 Plätze
c) befinden sich in der Planung

bzw. Planungsvorbereitung
4 893 Plätze.

Eine gewisse Verzögerung bei der
Errichtung der Studentenwohnheim¬
plätze durch freie Träger hat sich
durch den Konkurs des Studenten¬
werks der Fachschulen und Höhe¬
ren Fachschulen des Landes, das et¬
wa 9000 Wohnheimplätze schaffen
sollte, ergeben. Seine Aufgaben sol¬
len jetzt von der Nachfolgeorganisa¬
tion und einzelnen Studentenwerken
der Hochschulen übernommen wer¬
den.
Die Finanzierung des Sonderpro¬
gramms der Hochschulbau- und Fi¬
nanzierungsgesellschaft für 10 000
Plätze ist inzwischen gesichert, nach¬
dem der Bund seine finanzielle Be¬
teiligung zugesagt hat.

4.6 Hochschulausbau
Wichtigste Maßnahmen:
1. Errichtung von 5 Gesamthochschu¬

len in Duisburg, Essen, Paderborn,
Siegen und Wuppertal;

2. Verstärkter Ausbau aller Hoch¬
schulen.

Landesmittel
zu 1. und 2. (Bau und Ersteinrichtung
— ohne Grunderwerb —)
NWP 75 2 920 Mio. DM
Programmergebnis
nach dem Stand der
Finanzplanung 1973 3 541 Mio. DM

4.7 Erwachsenenbildung
Langfristiges Ziel ist die Integration
der Erwachsenenbildung in das
Gesamtbildungssystem. Dazu hat ei¬
ne vom Kultusminister berufene
Kommission inzwischen eine Kon¬
zeption vorgelegt. Eine Bestandsauf¬
nahme der auf der Ebene der Kreise
und kreisfreien Städte bestehenden

Einrichtungen und ihrer Arbeit wird
voraussichtlich im Anschluß an die
Antwort auf die Große Anfrage 15
zur Situation der Weiterbildung in
Nordrhein-Westfalen "vorgenommen.
Bisher liegen Gesamtvorlesungsver¬
zeichnisse zum Angebot der Erwach¬
senenbildung in zahlreichen Kreisen
und kreisfreien Städten vor. Eine Ko¬
ordinierung von Veranstaltungen
verschiedener Träger in Kreisen und
kreisfreien Städten ist bisher nur auf
Initiative der Träger selbst erfolgt.
Ob die Erwachsenenbildungsstätten
— vor allem in den ländlichen Räu¬
men — in Schulzentren einbezogen
werden sollen, ist nach der vorlie¬
genden Konzeption offen.
Über die Vorlage eines Gesetzent¬
wurfes zur Erwachsenen- und Wei¬
terbildung ist noch nicht entschie¬
den.

4.8 Forschung
Die Landesregierung hat im Ressort
des Ministers für Wissenschaft und
Forschung die Arbeiten an einem pe¬
riodisch fortzuschreibenden For¬
schungsprogramm (Forschungsge¬
samtplan) aufgenommen. Dabei hat
sich herausgestellt — wie auch bei
ähnlichen Bemühungen auf nationa¬
ler und internationaler Ebene —, daß
die augenblicklich zur Verfügung ste¬
henden Forschungsplanungsverfah-
ren äußerst kompliziert und komplex
sind und daß diese selbst noch einer
genauen wissenschaftlichen Unter¬
suchung bedürfen, bevor die For¬
schungsplanung zur Grundlage ver¬
waltungsmäßigen Handelns gemacht
werden kann, im Zusammenhang mit
der Aufstellung eines Forschungsge¬
samtplanes sind als konkrete Teil¬
maßnahmen die Vorbereitung einer
Bestandsaufnahme „Forschung" und
die Abstimmungen zur Festlegung
der Forschungsschwerpunkte an den
fünf neuen Gesamthochschulen in
Angriff genommen worden.
Bei der Förderung außeruniversitä¬
rer Forschungsinstitute lag das
Schwergewicht auf dem Sektor der
Humanforschung. Die Institute für
Arbeitsphysiologie und Arbeitsschutz
in Dortmund, das Institut für Arte-
rioskleroseforschung in Münster und
das Institut für Biomedizinische
Technik in Aachen sind gegründet
oder befinden sich im Aufbau.
Das Institut für Landes- und Stadt¬
entwicklungsforschung ist 1971 in

Dortmund errichtet worden. Es erar¬
beitet Grundlagen und Entschei¬
dungshilfen für die Landes-, Regio¬
nal-, Stadtentwicklungs- und Bauleit¬
planung.
Im Bereich der Einzelforschungsför¬
derung konnte insgesamt 879 An¬
trägen mit einem Finanzvolumen von
rd. 70 Mio. DM entsprochen werden.
Ab 1973 wurden in die Förderung
auch erstmals die neuen Gesamt¬
hochschulen mit 32 Anträgen über
1,8 Mio. DM eingeplant.
Für die Förderung von außeruniver¬
sitären Forschungsinstituten wurden
im Programmzeitraum rd. 95 Mio. DM
bewilligt; die Beteiligung des Lan¬
des Nordrhein-Westfalen an Groß¬
forschungseinrichtungen betrug ca.
158 Mio. DM.
Die Änderung der Forschungsorga¬
nisation an den Hochschulen selbst
als Selbstverwaltungsaufgabe der
Hochschulen hängt von dem Inkraft¬
treten der neuen Hochschulsatzun¬
gen ab und ist somit verzögert. Die
Friedensforschung wird an der Uni¬
versität Bielefeld durch zwei inter¬
disziplinäre Arbeitsgemeinschaften
gefördert. Das Land ist darüber hin¬
aus der Deutschen Gesellschaft für
Friedens- und Konfliktforschung als
Mitglied beigetreten und unterstützt
diese Gesellschaft finanziell.
Die Landesregierung hat seit 1972
die Bauforschung intensiviert. Für
die Forschung auf dem Gebiet der
Bautechnik, des Städte- und Woh¬
nungsbaues standen dem Innen¬
minister im Jahre 1972 5,8 Mio. DM
und eine Verpflichtungsermächti¬
gung in Höhe von 5 Mio. DM zur
Verfügung. Entsprechende Ansätze
enthält der Haushaltsplan 1973. Dies
bedeutet eine Verzehnfachung der
Bauforschungsmaßnahmen gegen¬
über dem Vorjahre.
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